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1. Mitgliederversammlungen      

in Zeiten der Corona-Krise 

Aufgrund der Corona-Krise erreichen 

uns derzeit viele Anfragen hinsichtlich 

der Durchführung von Mitgliederver-

sammlungen bzw. der Amtszeit ge-

wählter Vorstandsmitglieder.  

Hierzu einige Informationen: 

-  Gemäß der Rechtsverordnung über  

    infektionsschützende Maßnahmen  

    gegen die Ausbreitung des Corona- 

    virus der Landesregierung Baden- 

    Württemberg dürfen bis auf Weite- 

    res keine Vereinstätigkeiten  

    stattfinden. Dies gilt auch für die  

    Durchführung von Mitgliederver- 

    sammlungen. 

-  In vielen Satzungen findet sich  al- 

    lerdings der Passus, dass die Ver- 

    sammlungen im I. oder II. Quartal  

    des Jahres stattfinden müssen.  

    Hierzu ist anzumerken, dass aus  

    wichtigem Grund eine spätere  

    Durchführung möglich ist. Auf- 

    grund der Vorgaben der Behörden  

    ist dies gegenwärtig der Fall. Die  

    Versammlung darf also verlegt wer- 

    den und muss zu einem späteren  

    Zeitpunkt erneut form- und fristge- 

    gemäß einberufen werden.   

-  Weiterhin sind viele Vorstandsmit- 

    glieder auf  die Dauer von zwei  

    oder drei Jahren gewählt. In man- 

    chen Fällen laufen daher die Amts- 

    zeiten jetzt nach und nach aus.  

     

    Hier ein Beispiel: Die Amtszeit   eines  

    Schriftführers, der am 10. April 2018  

    auf die Dauer von zwei Jahren ge- 

    wählt wurde, läuft demnach mit  

    Ablauf des 10. April 2020 aus. 

- Manche (aber nicht alle!) Satzun- 

    gen sehen in diesem Fall eine auto- 

    matische Verlängerung der Amtszeit  

    bis zur Wahl eines Nachfolgers vor.    

- Mit dem Gesetz zur Abmilderung  

    der Folgen der COVID-19-Pandemie  

    im Zivil-, Insolvenz- und Strafver- 

    fahrensrecht hat die Bundesregie- 

    rung nun die Voraussetzung ge- 

    schaffen, dass die bisherigen Vor- 

    standsmitglieder - auch bei Verei- 

    nen, die diesen Passus nicht in der  

    Satzung haben - nach Ablauf ihrer  

    Amtszeit bis zur Bestellung eines  

    Nachfolgers im Amt bleiben.  

- Der Badische Sportbund Nord hat  

    auf seinem Internetauftritt eine In- 

    foseite zur Corona-Krise veröffent- 

    licht, die  regelmäßig aktualisiert  

    wird. In den dort eingestellten FAQ  

    gibt es Fragen und Antworten, die  

    für alle Vereinsverantwortlichen  

    (auch Nichtsportler) von Interesse  

    sind. U. a. wird dort die Sachla- 

    ge mit den Mitgliederversammlun- 

    gen beleuchtet. Weiterhin gibt es  

    Infos  über evtl. zustehende finanzi- 

    elle Hilfen und Unterstützungen. 

-   Die Verbandsseiten der Musiker und  

    Sänger halten ebenfalls ent- 

    sprechende Informationen vor. 
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Datenschutzhinweise zum Erhalt des Newsletters nach 

Artikel 13 und Artikel 14 der DSGO  

https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/aktuelle-corona-verordnung-des-landes-baden-wuerttemberg/
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/Bgbl_Corona-Pandemie.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.badischer-sportbund.de/service/infoseite-zur-corona-krise/
https://www.blasmusikverbaende.de/bdb-ev/
http://www.bcvonline.de/cms/iwebs/default.aspx
http://ehrenamt-nok.de/media/Datenschutz/Informationen_Artikel_13.pdf
http://ehrenamt-nok.de/media/Datenschutz/Informationen_Artikel_14.pdf
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2. Änderung der 

Kleinunternehmerregelung 

Zum Jahresbeginn 2020 trat eine gro-

ße Anzahl von Steueränderungen in 

Kraft. Hierbei gab es auch Änderun-

gen bei der Kleinunternehmerrege-

lung, die viele Vereine und Organisa-

tionen für sich in Anspruch nehmen.  

Die jährliche Freibetragsgrenze wur-

de dabei von 17.500 Euro auf 22.000 

Euro erhöht. Das bedeutet, dass man 

künftig erst umsatzsteuerpflichtig 

wird, wenn der Umsatz einschließlich 

der darauf entfallenden Steuer 

- im vorangegangenen Kalenderjahr  

    22.000 Euro nicht überstiegen hat  

    und 

- im laufenden Kalenderjahr 50.000  

    Euro voraussichtlich nicht überstei- 

    gen wird.  

 

3. Allgemeine Infos  

zur Coronakrise 

Auf den Internetseiten des Ehren-

amtszentrums haben wir Informatio-

nen zusammengefasst, die Sie in Ihrer 

täglichen Arbeit unterstützen sollen. 

Wir sind bestrebt, diese stetig zu ak-

tualisieren. Sollte Ihnen etwas fehlen, 

können Sie uns gerne kontaktieren. 

Die Infoseite finden Sie hier. 

 

 

 

 

4. Absage des 

Ehrenamtsevents 2020 

Das für den 19. Mai 2020 in der Nibe-

lungenhalle Walldürn geplante Ehren-

amtsevent des Neckar-Odenwald-

Kreises wird aufgrund der aktuellen 

Lage und um die weitere Ausbreitung 

des Coronavirus einzudämmen abge-

sagt. Das nächste Ehrenamtsevent 

findet erst wieder im Jahr 2021 statt. 

 

 

Zum Ende unseres Newsletters  

wünschen wir Ihnen Gesundheit 

und Durchhaltevermögen in diesen 

für uns alle schwierigen Zeiten! 
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